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DER FOURIER
Gersau, November 1967

Erscheint monatlich
40. Jahrgang Nr. 11

Offizielles Organ des Schweizerischen Fourierverbandes und des Verbandes Schweizerischer Fouriergehilfen

Nachdruck sämtlicher Artikel nur mit Bewilligung der Redaktion SRV - beglaubigte Auflage 8775 Exemplare

VON MONAT 7.U MONAT

Der Stand der Dienstverweigererfrage —

nach der Herbstsession der eidgenössischen Räte

I. Gr«>2r/5<zVz/ic/?e5

1. Seit den Epochen der grossen Geschichte unseres Landes bis in die stillere Zeit der bewaff-
ncten Neutralität unserer Tage gehörte es stets zu den vornehmsten Pflichten jedes körper-
lieh gesunden Schweizers, sich an der Verteidigung der Heimat gegen jede Bedrohung von
aussen zu beteiligen. Dank dieser selbstverständlichen Bereitschaft unseres Volkes, sich nöti-
genfalls auch mit der Waffe in der Hand für Freiheit und Unabhängigkeit des Vaterlandes
zur Wehr zu setzen, ist die Schweiz als Staat entstanden und hat sie sich, allen Stürmen zum
Trotz, bis auf den heutigen Tag zu erhalten vermocht.

Der Gedanke, dass die Wehrpflicht eine der ersten Bürgerpflichten des wehrtauglichen
Mannes sei, und dass unser Staat von der einigen Gesamtheit aller Männer erhalten und

nötigenfalls verteidigt werde, findet seinen Niederschlag in Artikel 18 unserer Bundesver-
fassung (und Artikel 1 des Bundesgesetzes über die Militärorganisation), in welchen jeder
Schweizer als wehrpflichtig erklärt wird, was nach einhelliger Auffassung von Wissenschaft
und Praxis bedeutet, dass jeder zum Militärdienst taugliche Schweizer Bürger seine Wehrpflicht
in einer militärischen Formation der Armee zu erfüllen habe (die Erbringung einer Militär-
pfliehtersatzleistung in Geld ist eine rein subsidiäre Ersatzleistung im Fall der Unmöglichkeit
der persönlichen Wehrpflichterfüllung).
Dem Grundsatz der Allgemeinheit der Wehrpflicht, der übrigens auch dem Verfassungs-
prinzip der Gleichheit aller Schweizer vor dem Gesetz (Artikel 4 der Bundesverfassung) ent-
spricht, wird ebenfalls in Artikel 49, Absatz 5 der Bundesverfassung Rechnung getragen, wo
im Zusammenhang mit der Glaubens- und Gewissensfreiheit ausdrücklich bestimmt wird, dass

Glaubensansichten nicht von der Erfüllung der bürgerlichen Pflichten, d. h. namentlich nicht
von der Erfüllung der Wehrpflicht befreien. — Nicht in Widerspruch zum Verfassungs-
grundsatz der allgemeinen Wehrpflicht stehen die in Artikel 13 der Militärorganisation um-
schriebenen Dienstbefreiungsgründe für jene Wehrpflichtigen, die im Interesse der Erfüllung
einer vom Gesetz genau umschriebenen wichtigen Aufgabe im Staat, für die Dauer ihres
Amtes vom Militärdienst befreit sind. Diese Wehrpflichtigen, zu denen unter anderen auch
die nicht als Feldprcdiger eingeteilten Geistlichen gehören, haben vor dem Eintritt in ihr
Amt ihre Dienste geleistet und haben die Rekrutenschule und meist auch einige Wieder-
holungskurse bestanden; sie werden sofort wieder dienstpflichtig, sobald sie aus dem Amt
ausscheiden.

2. Nachdem schon in früheren Jahrhunderten vereinzelt Dienstverweigererfälle eingetreten sind

— sie betrafen fast regelmässig Angehörige religiöser Gemeinschaften, z. B. der Täufer —
begann das Dienstverweigererproblem etwa um die Jahrhundertwende bei uns eine gewisse
Rolle zu spielen; diese Bewegung kam aus dem Ausland zu uns und erhielt namentlich unter
der seelischen Erschütterung der beiden Weltkriege eine gewisse, wenn auch rein zahlenmässig
gesehen, nicht sehr erhebliche Bedeutung. Um den Dienstverweigerern, die sich mit ihrer den
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